
Amtsbl. Reg.-Bez. Weser-Ems Nr. 1b v. 10. 4. 198?

Anhörung des Vorstandes und Ausschusses der Bra-
ker Sielacht die Satzung wie folgt geändert:

$ 26 Satz 3 erhält folgende Fassung:

,,Die Prüfung obl iegt einem prüfungsausschuß,
bestehend aus 3 Ausschußmitgl iedern, die vom Aus-
schuß gewählt werden.'

Die Satzungsänderung tr i t t  am 1. b. 19gZ in Kraft.
Brake/Unterweser, den 27. 3. 1gB?

, Landkreis Wesermarsch als Aufsichtsbehörde
r für die Wasser- und Bodenverbände

. In Vertretung
,r Putter
:i, Kreisverwaltungs direktor

. e

. UL Kreisfreie Städte
.-�r

Jahresabschluß
der Weser-Ems-Hallen-Betriebe

, 
für das Geschäftsjahr 1985

r Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Jahresrech-
, '  nnng 1985 der Weser-Ems-Hallen-Betr iebe ist vom
.: Oberkreisdirektor gemäß g 100 Abs. 3 der Niedersäch-
,,  sischen Gemeindeordnung (NGO) in Verbindung mit
,.:, $ 21 der Eigenbetriebsverordnung festgestellt worden.
,,, rD€r Rat der Stadt Oldenburg hat i.n seiner Sitzung am
:: 19. Januar 1987 gemäß gg 40 Abs, 1 und 113 NGO in

Verbindung mit $ 4 Eigenbetr iebsverordnung den
Jahresabschluß 198b festgestel l t  und dem Oberlreis-

i, direktor nach $ 101 Entlastung erteilt.

.  Vom Kommunalprüfungsamt der Bezirksregie-

,.., 1.€ 
Weser-trlms wurde nach Abschluß der prüfung

der Jahresrechnung 1985 am 13. März L}BZ - AzjZOZ_
r,,:i 10720-03-2/85 - folgender Bestätigungsvermerk er-

tei l t :
.1.'

i : , : , ,Es wird festgestel l t ,  daß nach pfl ichtgemäßer prü_
fung durch die vom Kommunalprüfungsamt der

. Fezirksregierung Weser-Ems beauftragte Frisia-: Treuhand GmbH - Wirtschaftsprüfungsjesellschaft

:  
-  in Oldenburg auf Grund der Schrif ten, Büchei und

,r,::,sonstigen Unterlagen der Weser-Ems-Hallen-Betrie_

, pe in Oldenburg sowie derertei l ten Aufklärungen und
Nachweise die Buchführung und der Jahresabschluß
für das Geschäftsjahr 19Bb den gesetzl lehen Vor_
schrif ten entspreqhen

Der Eigenbetr ieb konnte auch 198b seine Kosten nicht
erwirtschaften. Die durch das Anlagevermögen
bedingten Aufwendungen wie Abschreibungen und
Instandhaltungen bl ieben ungedeckt. Eigenkapitaler_

1-höhungen zur angemessenen Eigenkapitalausstat_
::tung sind unbedingt erforderl ich.

::Im übrigen haben auch die wirtschafilichen Verhält-
, .nisse des Betr iebes wesenil iche Beanstandungen
,nicht ergeben.

Im Aultrage
Suhrkamp"

Jahreabschluß und Bestätigungsvermerk werden
hiermit bekanngemacht.

Der Jahresabschluß l iegt in d,er Zeit vom 13. bis 28.
Apri l  1987 während der Dienststunden in der Stadt-
kämmerei, Mühlenstraß e S,Zirnrner 821, zur Einsicht-
nahme öffentl ich aus.

Oldenburg (Oldb), 10. April 1987

Stadt Oldenburg (Ofdb)

Der Oberstadtdirektor
Wandscher

o

Satzung
der Stadt Oldenburg (Oldb)
zur Anderung der Satzung
über die Erhebung von Marktgebühren
(Marktgebührensatzung)
vom 16. März 1982

Aufgrund.der g$ 6, 8 und 83 der Niedersächsischen
Gemeindeordnung und des $ 5 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom b.3.
86 (Nds. GVBI. S. 80) hat der Rat der Stadt Oldenburg
(Oldb) folgende Satzung beschlossen:

Art ikel 1

Die Satzung der Stadt Oldenburg (Oldb) über die
Erhebung von Marktgebühren (Marktgebührensat-
zung) vom 16. 8. 1982 wird wie folgt geändert:

1.$ 2 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

die Volksfeste und den Lambertimarkt

für jeden und für
angefan- jeden

genen Quadrat-
Front- meter
meter

Kramermarkt

a) Restaurationsbetr iebe mit
mehr als 400 qm Grundfläche,
Achterbahn, Riesenräder,
Spiel- u. Schießgeschäfte 3?,60 DM 4,80 DM

b) Geschäfte, die Lebensmittel
im S inne des  Lebensmi t te l -  u .
Bedarf s ge gen stände gesetzös
anbieten,
VerloSungsgeschäfte 41,1b DM b,Z5 DM

c) al le übrigen Marktgeschäfte 40,- DM b.- DM
Ostermarkt 14,- DM Z,zb DM
Lambertimarkt

a) Geschäfte, die Lebensmittel
im Sinne des Lebensmittel- u.
Bedarf s gegenständegesetzes
anbieten b3,20 DM 8,20 DM

c) al le übrigen Marktgeschäfte 4B,ZO DM ?,10 DM
2.$ 2 Abs. 2 erhält folgende F.assung:

.,Ft ir  Kinderkarussels, Kinderschaukeln und Kin-
derreitbahnen betra gen die Gebü hre n SOVo der Sätze
nach Abs. 1 Nr. 3."

3.In $ 2 Abs. 4 werden erserzr:
Lambert imarkt,,35,- DM" durch ,,100.- DM..

4. $ 2 Abs. 5 Satz 3 erhält folgende Fassung:

,,Es sind die Frontlängen maßgebend, die sich aus
dem Durchmesser des Geschäfts parallel zum
Marktgang ergeben. A.!s. 6 Satz p findet sinngemäß
Anwendung."

5.$ 2 wird durch folgendön Absatz 6 ergänzt:

,,(6) Die für jeden Quadratmeter zu entrichtende
Gebühr wird nach der in Anspruch genommenen
Marktfläche berechnet. Als in Anspruch genommen
gilt das die tatsächliche Fläche des Geschäftes
umschließende Rechteck oder euadrat paral lel zum
Marktgang."

Art ikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Oldenburg (Oldb), den

Milde
Oberbürgermeister

o

16. März 1987

Wandscher
Oberstadtdirektor
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